
 

 

Ausgabe Nr.   20/2024                                    Amtsblatt der Stadt Nordhausen            23.10.2024 

  

© Stadtverwaltung Nordhausen 

 
1.  

Öffentliche Bekanntmachung 
Feststellung des Jahresabschlusses 2023 des Stadtentwässerungsbetriebes - 

Eigenbetrieb der Stadt Nordhausen - gemäß § 25 Abs. 4 Thüringer Eigenbetriebs-
verordnung 

 
1. Der Stadtrat hat mit Beschluss Nr. BV/0084/2024 am 18.09.2024 den Jahresabschluss 2023 vom 

21.06.2024 wie folgt festgestellt: 
 

Bilanzsumme                       78.153.925,45 € 
 
Jahresergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung                  173.509,15 € 

 
2. Der Stadtrat hat mit Beschluss Nr. BV/0085/2024 am 18.09.2024 die Verwendung des Ergebnisses des 

Jahresabschlusses 2023 vom 21.06.2024 wie folgt festgestellt: 
 
Der Jahresüberschuss des Gesamtbetriebes beträgt 173.509,15 €.  
 
Die Eigenkapitalverzinsung ergibt einen Betrag in Höhe von 24.750,00 €, der an die Stadt Nordhausen 
ausgeschüttet werden soll. Zuzüglich der Verzinsung der Allgemeinen Rücklage Petersdorf ergibt sich 
ein Gesamtbetrag für 2023 in Höhe von 31.963,85 €.  
 
Der Jahresüberschuss wird wie folgt behandelt: 
 
a) Einstellung in die Zweckgebundenen Rücklagen   ./.         141.545,30 €    

 
b) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde   ./.           31.963,85 € 

 
                               173.509,15 € 
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3. Der Bericht zum Jahresabschluss 2023 vom 21.06.2024 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, 

Anhang und Lagebericht liegt vom 24.10.2024 bis 07.11.2024 während der Dienststunden in der 
Stadtverwaltung Nordhausen, 99734 Nordhausen, Markt 1, Zimmer 104 sowie im 
Stadtentwässerungsbetrieb, 99734 Nordhausen, Robert-Blum-Straße 1, öffentlich aus. 

 
 
gez. 
Kai Buchmann 
Oberbürgermeister 
 

 

2. 

Beschlüsse der 1./konstituierenden Sitzung  
des Stadtrates der Stadt Nordhausen am 12. Juni 2024 

 
 
Beschlüsse  
der 1./konstituierenden Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen am 12. Juni 2024 
 
Öffentlicher Teil:  
 
Beschluss BV/0012/2024 
Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH - Änderung und Anpassung der Tarife und Tarifbestimmungen für den 
öffentlichen Personennahverkehr zum 01.10.2024 - Anerkennung Deutschlandsemesterticket 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Nordhausen – 
Holding für Versorgung und Verkehr GmbH sowie der Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH als 
Gesellschaftervertreter der Beschlussfassung über die Änderung und Anpassung der Tarife und 
Tarifbestimmungen gemäß Anlage 1 mit Wirkung zum 01.10.2024 – Anerkennung 
Deutschlandsemesterticket zuzustimmen.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 35 Ablehnung:0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss BV/0002/2024  
Benennung der Mitglieder des Hauptausschusses und deren Stellvertreter 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Benennung der Mitglieder des Hauptausschusses und 
deren Stellvertreter wie folgt: 
 
Mitglied 1. Stellvertreter/in 2. Stellvertreter/in 

 
(AfD) Frank Kramer Jörg Prophet Torsten Schönleiter 

 
(AfD) Alexander Wille Andreas Leupold Thomas Flagmeyer 

 
(CDU) Steffen Iffland Andreas Trump Michael Kramer 

 
(SPD) Hans-Georg Müller Barbara Rinke Patrick Börsch 

 
(Die Linke) Michael Mohr Katja Mitteldorf Alexander Scharff 

 
(BLS) Marko Rossmann Hildegard Seidel Marcus Vopel 
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Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 35 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/0003/2024  
Benennung der Mitglieder des Werkausschusses und deren Stellvertreter 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Benennung der Mitglieder des Werkausschusses und 
deren Stellvertreter wie folgt: 
 
Mitglied 1. Stellvertreter/in 2. Stellvertreter/in 

 
(AfD) Thomas Flagmeyer Andreas Leupold Torsten Schönleiter 

 
(AfD) Jörg Prophet Frank Kramer Norman Kulbe 

 
(CDU) Dr. Klaus Zeh Christian Lautenbach Steffen Iffland 

 
(SPD) Sophie Meinecke Dominik Rieger Hans-Georg Müller 

 
(Die Linke) Alexander Scharff Katja Mitteldorf Martina Degenhart 

 
(BLS) Marcus Vopel Hildegard Seidel Marko Rossmann 

 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 35 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/0004/2024  
Benennung der Mitglieder des Finanzausschusses und deren Stellvertreter 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Benennung der Mitglieder des Finanzausschusses und 
deren Stellvertreter wie folgt: 
 
Mitglied 1. Stellvertreter/in 2. Stellvertreter/in 

 
(AfD) Alexander Wille Norman Kulbe Frank Meier 

 
(AfD) Torsten Schönleiter Jörg Prophet Regina Zech 

 
(AfD) Frank Kramer Kerstin Düben-Schaumann Andreas Leupold 

 
(CDU) Christian Völkel Christian Döring Steffen Iffland 

 
(CDU) Birgit Scholz Steffen Iffland Dr. Klaus Zeh 

 
(SPD) Hans-Georg Müller Patrick Börsch Sophie Meinecke 

 
(Die Linke) Michael Mohr Alexander Scharff Katja Mitteldorf 

 
(BLS) Marko Rossmann Hildegard Seidel Marcus Vopel 

 
(B90/Grüne) Wilma Busch Dr. Pascal Leibbrandt ./. 

 
Der Oberbürgermeister ist kraft Amtes Mitglied des Finanzausschusses. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 35 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0  
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Beschluss BV/1582/2024  
Vergabe von Bauleistungen: Neubau Gehweg in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Auftrag für die Bauleistung „Neubau Gehweg in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Nordhausen“ in Höhe 
von 122.416,49 € wird an die Firma GAI Gesellschaft für bautechnische Ausrüstung und Instandhaltung 
mbH, Leipziger Straße 3 in 99768 Harztor/OT Niedersachswerfen erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 34 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 1  
 
Beschluss BV/1589/2024 
Vergabe von Bauleistungen: Energetische Sanierung KITA „Kleine Strolche“, Carl-von-Ossietzky-Straße 1-
2, Nordhausen, Los 6 – Fenster, Türen, Sonnenschutz 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Die Beauftragung der Leistungen aus dem Los 6 – Fenster, Türen, Sonnenschutz erfolgt an die Firma 
HEPRO Metallbau GmbH, Traktorenstraße 11 aus 99734 Nordhausen in Höhe von 344.250,65 € brutto. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 35 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Alle zu den vorstehend genannten Beschlüssen enthaltenen Anlagen stehen im 
Stadtratsinformationssystem unter www.nordhausen.de/allris. 
 
 

3. 

Beschlüsse  
der 2. Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen am  

7. August 2024 
 
Öffentlicher Teil:  
 
Beschluss ANT/0029/2024 
Antrag der AfD-Fraktion vom 18.06.2024 in der geänderten Fassung vom 30.07.2024: Überprüfung des 
Parkraummanagements 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die Überprüfung des Parkraummanagements in der Stadt Nordhausen. Hierfür möchten wir folgende 
Punkte geprüft und in den Ausschüssen beraten haben:  
 
1. Kostenpflichtige Parkzonen: Wir bitten um eine vollständige Auflistung aller kostenpflichtigen Parkzonen 
in der Stadt Nordhausen. Zu jeder Parkzone sollen die anfallenden Kosten sowie die erzielten Einnahmen 
gegenübergestellt werden. Diese Übersicht soll uns einen Einblick in die Wirtschaftlichkeit der einzelnen 
Parkzonen verschaffen.  
 
2. Abrechnung durch das Badehaus: In einer Stadtratssitzung erläuterte Frau Rieger, dass das Badehaus 
teilweise oder vollständig für die Abrechnung der Parkgebühren zuständig ist. Hierzu möchten wir von 
unserem kommunalen Unternehmen eine detaillierte Aufschlüsselung der entstandenen Kosten sowie der 
weiter an die Stadt berechneten Kosten erhalten. Es soll überprüft werden, ob bereits wirtschaftliche 
Gewinne im Badehaus verbleiben.  
 
3. Effizienteres Parkraummanagement: Welche Möglichkeiten für ein effizienteres Parkraummanagement 
gibt es und wie können diese kostengünstig in die Stadt integriert werden? 
 

http://www.nordhausen.de/allris
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Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 17 Ablehnung: 5 Enthaltung: 9 
 
Beschluss ANT/0068/2024  
Antrag der SPD-Fraktion vom 22.07.2024: Änderung der Geschäftsordnung 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: Die Geschäftsordnung wird wie folgt geändert: 
 
§ 20 Bildung der Ausschüsse 
 
(1) Der Stadtrat bildet folgende Ausschüsse: 

1. Hauptausschuss 
       Oberbürgermeister als Vorsitzender  + 6 Mitglieder 

2. Werkausschuss 
       Oberbürgermeister als Vorsitzender  + 6 Mitglieder 

3. Finanzausschuss 
       Oberbürgermeister    + 9 Mitglieder 

4. Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt 
       Oberbürgermeister    + 9 Mitglieder 

5. Ausschuss für Kultur, Stadtmarketing und Tourismus 
       Oberbürgermeister    + 9 Mitglieder 

6. Ausschuss für Generationen, Bildung und Sport 
       Oberbürgermeister    + 9 Mitglieder 

7. Ausschuss für Stadtordnung und Ortsteile 
       Oberbürgermeister    + 9 Mitglieder 
 
Der Stadtrat kann weitere, auch zeitlich befristete, Ausschüsse bilden; die Zusammensetzung und die 
Anzahl der Mitglieder sind durch den Stadtrat zu bestimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 29 Ablehnungen: 1 Enthaltungen: 1 
 
Beschluss BV/0030/2024  
Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr GmbH – Bestellung eines Geschäftsführers 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Nordhausen – 
Holding für Versorgung und Verkehr GmbH der Bestellung von  
Herrn Thomas Mund  
als Geschäftsführer der Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr GmbH mit 
Renteneinritt des bisherigen Geschäftsführers, Herrn Olaf Salomon, frühestens zum 01.01.2025 
zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 31 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/0039/2024  
Beteiligung der Windkraft Thüringen GmbH & Co. KG an der Windkraft Roldisleben GmbH & Co. KG 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister der Stadt Nordhausen wird beauftragt,  
 

1. als Gesellschaftsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Nordhausen – Holding 
für Versorgung und Verkehr GmbH der Beteiligung der Energieversorgung Nordhausen GmbH über 
die Windkraft Thüringen GmbH & Co. KG, durch den Erwerb eines Kommanditanteils in Höhe von 
74,9 %, an der Windkraft Roldisleben GmbH & Co. KG (BORESAS) zuzustimmen. 



Seite | 6     Ausgabe Nr.   20/2024                                               23.10.2024 

 © Stadtverwaltung Nordhausen 
 

 
2. als bevollmächtigter Vertreter der Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr 

GmbH in der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Nordhausen GmbH der 
Beteiligung der Energieversorgung Nordhausen GmbH über die Windkraft Thüringen GmbH & Co. 
KG, durch den Erwerb eines Kommanditanteils in Höhe von 74,9 %, an der Windkraft Roldisleben 
GmbH & Co. KG zuzustimmen.  

 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 19 Ablehnungen: 12 Enthaltungen: 0  
 
Beschluss BV/0052/2024  
Benennung der Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt und deren 
Stellvertreter 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Benennung der Mitglieder des Ausschusses für 
Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt und deren Stellvertreter wie folgt: 
 
Mitglied 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 

 
(AfD) Frank Kramer Alexander Wille Bernd Schütze 

 
(AfD) Torsten Schönleiter Regina Zech Jörg Prophet 

 
(AfD) Frank Meier Norman Kulbe Alina Bransche 

 
(CDU) Christian Döring Christian Lautenbach Michael Kramer 

 
(CDU) Andreas Trump Michael Kramer Christian Lautenbach 

 
(SPD) Barbara Rinke Hans-Georg Müller Patrick Börsch 

 
(Die Linke) Martina Degenhart Michael Mohr Katja Mitteldorf 

 
(BLS) Marko Rossmann Hildegard Seidel Marcus Vopel 

 
(Bündnis 90/Grüne)  
Dr. Pascal Leibbrandt 

Wilma Busch ./. 
 

 
Der Oberbürgermeister ist kraft Amtes Mitglied des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und 
Umwelt. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 31 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0  
 
Beschluss BV/0053/2024 
Benennung der Mitglieder des Ausschusses für Kultur, Stadtmarketing und Tourismus und deren 
Stellvertreter 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Benennung der Mitglieder des Ausschusses für Kultur, 
Stadtmarketing und Tourismus und deren Stellvertreter wie folgt: 
 
Mitglied 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 

 
(AfD) Kerstin Düben-Schaumann Regina Zech Frank Kramer 

 
(AfD) Christina Schmidt Jörg Prophet Andreas Leupold 
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(AfD) Regina Zech Bernd Schütze Alexander Wille 
 

(CDU) Christian Lautenbach Birgit Scholz Andreas Trump 
 

(CDU) Michael Kramer Andreas Trump Birgit Scholz 
 

(SPD) Patrick Börsch Dominik Rieger Sophie Meinecke 
 

(Die Linke) Katja Mitteldorf Martina Degenhart Alexander Scharff 
 

(BLS) Hildegard Seidel Marcus Vopel Marko Rossmann 
 

(Bündnis 90/Grüne)  
Wilma Busch 

Dr. Pascal Leibbrandt ./. 
 

 
Der Oberbürgermeister ist kraft Amtes Mitglied des Ausschusses für Kultur, Stadtmarketing und Tourismus. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 30 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 1 
 
Beschluss BV/0054/2024 
Benennung der Mitglieder des Ausschusses für Generationen, Bildung und Sport und deren Stellvertreter 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Benennung der Mitglieder des Ausschusses für 
Generationen, Bildung und Sport und deren Stellvertreter wie folgt: 
 
Mitglied 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 

 
(AfD) Andreas Leupold Kerstin Düben-Schaumann Regina Zech 

 
(AfD) Bernd Schütze Norman Kulbe Frank Meier 

 
(AfD) Alina Bransche Christina Schmidt Frank Kramer 

 
(CDU) Andreas Trump Christian Völkel Michael Kramer 

 
(CDU) Christian Lautenbach Michael Kramer Christian Völkel 

 
(SPD) Dominik Rieger Sophie Meinecke Patrick Börsch 

 
(Die Linke) Alexander Scharff Martina Degenhart Michael Mohr 

 
(BLS) Marcus Vopel Hildegard Seidel Marko Rossmann 

 
(Bündnis 90/Grüne)  
Wilma Busch 

Dr. Pascal Leibbrandt ./. 
 

 
Der Oberbürgermeister ist kraft Amtes Mitglied des Ausschusses für Generationen, Bildung und Sport. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 31 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/0055/2024  
Benennung der Mitglieder des Ausschusses für Stadtordnung und Ortsteile und deren Stellvertreter 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Benennung der Mitglieder des Ausschusses für 
Stadtordnung und Ortsteile und deren Stellvertreter wie folgt: 
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Mitglied 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 
 

(AfD) Bernd Schütze Torsten Schönleiter Alexander Wille 
 

(AfD) Norman Kulbe Thomas Flagmeyer Regina Zech 
 

(AfD) Frank Meier Christina Schmidt Alina Bransche 
 

(CDU) Michael Kramer Birgit Scholz Christian Lautenbach 
 

(CDU) Steffen Iffland Christian Lautenbach Birgit Scholz 
 

(SPD) Sophie Meinecke Hans-Georg Müller  Barbara Rinke 
 

(Die Linke) Martina Degenhart Alexander Scharff Michael Mohr 
 

(BLS) Hildegard Seidel Marcus Vopel Marko Rossmann 
 

(Bündnis 90/Grüne) 
Dr. Pascal Leibbrandt 

Wilma Busch ./. 
 

 
Der Oberbürgermeister ist kraft Amtes Mitglied des Ausschusses für Stadtordnung und Ortsteile. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 31 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/0056/2024  
Berufung von sachkundigen Bürgern in den Finanzausschuss 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Berufung von sachkundigen Bürgern in den 
Finanzausschuss auf Vorschlag der Fraktionen wie folgt: 
 
 AfD:   ……………………………………………… 
 CDU:   Herr Steffen Romer 
 SPD:   Herr Marcel Huhn 
 Die Linke:  ……………………………………………… 
 BLS:   Herr Sebastian Georg Gerhard Jugert 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 31 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/0057/2024  
Berufung von sachkundigen Bürgern in den Werkausschuss 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Berufung von sachkundigen Bürgern in den 
Werkausschuss auf Vorschlag der Fraktionen wie folgt: 
 
 AfD:   ……………………………………………… 
 CDU:   Herr Steffen Romer 
 SPD:   Herr Manfred Breitrück 
 Die Linke:  ……………………………………………… 
 BLS:   Herr Volker Frischbier 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 31 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/0058/2024 
Berufung von sachkundigen Bürgern in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt 
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Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Berufung von sachkundigen Bürgern in den Ausschuss 
für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt auf Vorschlag der Fraktionen wie folgt: 
 
 AfD:   ……………………………………………… 
 CDU:   Herr Silvio Wagner 
 SPD:   ……………………………………………… 
 Die Linke:  ……………………………………………… 
 BLS:   Herr Michael Rembe 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 31 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/0059/2024 
Berufung von sachkundigen Bürgern in den Ausschuss für Kultur, Stadtmarketing und Tourismus 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Berufung von sachkundigen Bürgern in den Ausschuss 
für Kultur, Stadtmarketing und Tourismus auf Vorschlag der Fraktionen wie folgt: 
 
 AfD:   ……………………………………………… 
 CDU:   Herr Ulrich Ebert 
 SPD:   ……………………………………………… 
 Die Linke:  ……………………………………………… 
 BLS:   Herr Lars Liebig 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 31 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/0060/2024  
Berufung von sachkundigen Bürgern in den Ausschuss für Generationen, Bildung und Sport 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Berufung von sachkundigen Bürgern in den Ausschuss 
für Generationen, Bildung und Sport auf Vorschlag der Fraktionen wie folgt: 
 
 AfD:   ……………………………………………… 
 CDU:   Frau Andrea Vandell 
 SPD:   ……………………………………………… 
 Die Linke:  ……………………………………………… 
 BLS:   Herr Christoph Benedikt Dudek 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 31 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/0061/2024  
Berufung von sachkundigen Bürgern in den Ausschuss für Stadtordnung und Ortsteile 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Berufung von sachkundigen Bürgern in den Ausschuss 
für Stadtordnung und Ortsteile auf Vorschlag der Fraktionen wie folgt: 
 
 AfD:   ……………………………………………… 
 CDU:   Herr Joachim Rose 
 SPD:   Herr Jonas Weller 
 Die Linke:  ……………………………………………… 
 BLS:   Herr Joachim Aschenbrenner 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 31 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/0062/2024 
Ehrensold für die ehemalige Ortsteilbürgermeisterin des Ortsteils Bielen 
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Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt, der ehemaligen Ortsteilbürgermeisterin des Ortsteils Bielen, 
Frau Uta Heydecke, auf der Grundlage des § 8 ThürKWBG ab dem 01.06.2024 Ehrensold in Höhe von 
monatlich 200,00 € zu bewilligen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 31 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/0063/2024 
Verleihung der Ehrenbezeichnung „Ehrenmitglied des Stadtrates“ 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Verleihung der Ehrenbezeichnung „Ehrenmitglied des 
Stadtrates“ an 
 
 Frau Tilly Pape 
 Herrn Matthias Mitteldorf. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 30 Ablehnungen: 1 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/0015/2024 
Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrates der Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und 
Verkehr GmbH, Badehaus Nordhausen GmbH, Berufsbildungszentrum Nordhausen gGmbH 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Als Aufsichtsratsmitglieder in der Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr GmbH, 
Badehaus Nordhausen GmbH und Berufsbildungszentrum Nordhausen gGmbH bestimmt der Stadtrat 
gem. § 9 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und 
Verkehr GmbH in Personalunion 
 
 Herr Jörg Prophet 
 Frau Kerstin Düben-Schaumann 
 Herr Steffen Iffland 
 Herr Hans-Georg Müller 
 Frau Martina Degenhart 
 Herr Marko Rossmann 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 30 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 1 
 
Beschluss BV/0016/2024 
Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrates der Südharzwerke Nordhausen – Entsorgungsgesellschaft 
mbH 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Als Aufsichtsratsmitglieder in der Südharzwerke Nordhausen – Entsorgungsgesellschaft mbH werden 
 
 Herr Thomas Flagmeyer 
 Herr Andreas Trump 
 Frau Sophie Meinecke 
 Herr Alexander Scharff 
 Frau Hildegard Seidel 
 
 gem. § 10 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages durch den Stadtrat bestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 31 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 



Seite | 11     Ausgabe Nr.   20/2024                                               23.10.2024 

 © Stadtverwaltung Nordhausen 
 

Beschluss BV/0017/2024 
Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrates der Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
 Als Aufsichtsratsmitglieder in der Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH werden 
 
 Herr Thomas Flagmeyer 
 Herr Norman Kulbe 
 Herr Michael Kramer 
 Herr Hans-Georg Müller 
 
 gem. § 10 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages durch den Stadtrat bestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 31 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/0018/2024 
Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrates der Energieversorgung Nordhausen GmbH 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
 Als Aufsichtsratsmitglieder in der Energieversorgung Nordhausen GmbH werden 
 
 Herr Frank Kramer 
 Frau Christina Schmidt 
 Herr Steffen Iffland 
 Herr Hans-Georg Müller 
 Herr Michael Mohr 
 Herr Marko Rossmann 
 
 gem. § 9 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages durch den Stadtrat bestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 31 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/0019/2024 
Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrates der Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Als Aufsichtsratsmitglieder in der Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Nordhausen werden 
 
 Herr Frank Kramer 
 Herr Andreas Leupold  
 Frau Birgit Scholz 
 Herr Christian Völkel 
 Herr Dominik Rieger 
 Frau Katja Mitteldorf 
 Herr Marcus Vopel 
 
 gem. § 8 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages durch den Stadtrat bestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 31 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
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Beschluss BV/0020/2024 
Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrates der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen 
GmbH 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Als Aufsichtsratsmitglieder in der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH werden 
 
 Herr Bernd Schütze 
 Herr Christian Lautenbach 
 Frau Barbara Rinke 
 
 gem. § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages durch den Stadtrat bestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 26 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 5 
 
Beschluss BV/0021/2024 
Bestellung des Mitgliedes des Aufsichtsrates der Harzer Schmalspurbahnen GmbH 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Als Aufsichtsratsmitglied in der Harzer Schmalspurbahnen GmbH wird 
 
 Herr Bernd Schütze 
 
 gem. § 6 des Gesellschaftsvertrages durch den Stadtrat bestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 30 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 1 
 
Beschluss BV/0022/2024 
Bestellung des Mitgliedes des Aufsichtsrates der Südharz Klinikum Nordhausen gemeinnützige GmbH 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Als Aufsichtsratsmitglied in der Südharz Klinikum Nordhausen gemeinnützige GmbH wird 
 
 Frau Kerstin Düben-Schaumann 
 
 gem. § 11 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages durch den Stadtrat bestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 17 Ablehnungen: 4 Enthaltungen: 10 
 
Beschluss BV/0024/2024 
Bestellung eines Verbandsrates einschließlich eines Stellvertreters für den Wasserverband Nordhausen  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
 die Bestellung des Verbandsrates und seines Stellvertreters: 
 
 Herr Steffen Meyer / Stellvertreter Frau Annett Meurer 
 
 für das Verbandsmitglied Stadt Nordhausen im Wasserverband Nordhausen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 30 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 1 
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Beschluss BV/0031/2024 
Gewährung von Rechtsschutz für Bedienstete der Stadt Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 

1. Die entsprechende Anwendung der „Verwaltungsvorschrift über den Rechtsschutz für Bedienstete 
des Freistaates Thüringen (VwV Rechtsschutz)“, zuletzt geändert am 07. März 2024 (ThürStAnz Nr. 
15/2024, S. 543), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
2. Der Stadtratsbeschluss BV/0917/2018 (Gewährung von Rechtsschutz für Bedienstete der Stadt 

Nordhausen) wird aufgehoben. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 31 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/0005/2024 
Beschluss über die Erhöhung der Entgeltordnung zur Erhebung von Parkentgelten in der Parkgarage 
Bürgerhaus 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Die Entgeltordnung zur Erhebung von Parkentgelten in der Parkgarage des Bürgerhauses wird zum 
01.01.2025 in den Entgelten für die Tages- und Dauerparker angepasst. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 14 Ablehnungen: 13 Enthaltungen: 4 
 
Alle zu den vorstehend genannten Beschlüssen enthaltenen Anlagen stehen im 
Stadtratsinformationssystem unter www.nordhausen.de/allris. 
 
 

4. 

Beschlüsse 
der 37. Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen am 

24. April 2024 
 
 
Öffentlicher Teil:  
 
Beschluss ANT/1312/2023 
Antrag der Fraktion Die Linke vom 20.06.2023 in der geänderten Fassung vom 26.07.2023: Blasiikirchplatz 
nicht bebauen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Der Blasiikirchplatz wird im Rahmen der geplanten Erneuerung südlich der Blasiikirche nicht bebaut. Bei 
der Freianlagengestaltung sind Belange des Klima- und Hitzeschutzes und natürliche 
Versickerungsmöglichkeiten, die eine Verbesserung der jetzigen Gesamtsituation herbeiführen, zu 
berücksichtigen. Über die Ergebnisse der Planung, insbesondere die Klimaverträglichkeitsprüfung und die 
Abwägung des Vorher-/Nachherzustandes ist der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt 
vor Abgabe der Bauleistungen zu unterrichten und bei der Vergabeentscheidung zu beteiligen. 
 
Die gemäß Beschluss 1016/2022 südlich der Blasiikirche zur Bebauung vorgesehenen Grundstücke werden 
nicht bebaut. Hier soll die historische Bebauungsstruktur durch anspruchsvolle landschaftsgärtnerische 
Gestaltung oder andere gestalterische Maßnahmen aufgegriffen werden, die den Ansprüchen von Klima- 
und Hitzeschutz gerecht wird. 
 

http://www.nordhausen.de/allris
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Der Beschluss 1016/2022 ist insofern hinsichtlich der Grundstücke Kranichstraße 7 und 9 (s. Anhang 
Grundstücke 1 und 2) abzuändern und die Ausschreibung für die betroffenen Flurstücke aufzuheben. 
 
Auf dem Grundstück Nr. 2 (siehe Anhang der Beschlussvorlage) können Parkplätze mit 
versickerungsfähigen Pflaster errichtet werden. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 8 Ablehnung:17 Enthaltung: 4  -> abgelehnt 
 
Beschluss ANT/1560/2024  
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 02.04.2024: Besetzung der Position „ehrenamtliche/r 
Antidiskriminierungs-Beauftragte/r“ 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wird die Position „ehrenamtliche/r Antidiskriminierungs-Beauftragte/r“ in 
der Stadt Nordhausen mit einer geeigneten Person besetzt. Diese Person wird mit gleichen Rechten und 
Pflichten ausgestattet, wie z. B. der ehrenamtliche Seniorenbeauftragte oder ehrenamtliche Beauftragte für 
Menschen mit Behinderung. Für die Arbeit als ehrenamtliche/r Antidiskriminierungs-Beauftragte/r wird für 
betroffene Menschen die Möglichkeit der Kontaktaufnahme auf der Website der Stadt Nordhausen 
eingerichtet. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 17 Ablehnungen: 10 Enthaltungen: 1 
 
Beschluss ANT/1562/2024  
Antrag der SPD-Fraktion vom 09.04.2024: Willkommensgeschenk für neue Einwohner 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Die Stadt Nordhausen führt ein Willkommensgeschenk für neue Einwohner ein. Dieses 
Willkommensgeschenk soll in Form von Gutscheinen ausgegeben werden. Zusätzlich soll jeder neue 
Einwohner eine Infobroschüre erhalten, die über die Sehenswürdigkeiten, Freizeitgestaltung und kulturellen 
Angebote informiert. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 22 Ablehnungen: 2 Enthaltungen: 4 
 
Beschluss ANT/1565/2024  
Antrag der SPD-Fraktion vom 09.04.2024: Anschaffung und Installation von zwei Outdoor-Tischtennisplatten 
und eines Outdoor-Teqball-Tisches 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Die Anschaffung und Installation von zwei Outdoor-Tischtennisplatten und eines Outdoor-Teqball-Tisches 
inkl. erforderlicher Installationsmaßnahmen im Jahr 2024. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 28 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0  
 
Beschluss ANT/1566/2024  
Antrag der SPD-Fraktion vom 09.04.2024: Finanzielle Unterstützung für den 13. Nordhäuser Grafikpreis der 
Ilsetraut Glock-Grabe Stiftung im Jahr 2024 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Den 13. Nordhäuser Grafikpreis der Ilsetraut Glock-Grabe Stiftung im Jahr 2024 mit einmalig 2.000 Euro zu 
unterstützen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 28 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0  
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Beschluss ANT/1004/2022-1 
Aufhebung des Antrages ANT/1004/2022: Antrag der AfD-Fraktion vom 24.05.2022: Erstellung eines 
Straßenzustandsberichtes 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Der Beschluss „Antrag der AfD-Fraktion vom 24.05.2022: Erstellung eines Straßenzustandsberichtes“ 
(ANT/1004/2022) wird aufgehoben. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 17 Ablehnungen: 11 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1391/2023 
Fortschreibung des gemeinsamen Nahverkehrsplanes der Stadt Nordhausen und des Landkreises 
Nordhausen 2024 bis 2028 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die Fortschreibung des gemeinsamen Nahverkehrsplanes der Stadt Nordhausen und des Landkreises 
Nordhausen 2024 – 2028 gemäß der Anlage. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 26 Ablehnungen: 1 Enthaltungen: 1 
 
Beschluss BV/1555/2024  
Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH – 1. Änderung des Verkehrsleistungsvertrages mit der Harzer 
Schmalspurbahnen GmbH 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Der Oberbürgermeister der Stadt Nordhausen wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der 
Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr GmbH sowie als Vertreter in der 
Gesellschafterversammlung in der Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH, der als Anlage beigefügten 1. 
Änderung des Verkehrsleistungsvertrages mit der Harzer Schmalspurbahnen GmbH zuzustimmen.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 28 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1556/2024  
Zweckverband Nahverkehr Nordthüringen (NVN) – 1. Änderungssatzung 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Nahverkehr 
Nordthüringen der beiliegenden 1. Änderungssatzung zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 28 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1310/2023-1  
Südharz Klinikum Nordhausen gemeinnützige GmbH – Weiterentwicklung der Radiologie Nordhausen – 
MVZ für Bildgebende Diagnostik gemeinnützige GmbH 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
1. Die Entscheidung des Oberbürgermeisters im Umlaufbeschluss der Gesellschafter der Südharz 

Klinikum Nordhausen gemeinnützige GmbH (nachfolgend SHK genannt) am 13.09.2023 wird 
nachträglich wie folgt genehmigt:   

 
1.1. die Abberufung von Frau Maritta Letzel als Geschäftsführerin in der Radiologie Nordhausen – MVZ 

für Bildgebende Diagnostik GmbH zum 30.09.2023, 
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1.2. die Bestellung von Herrn Guido Hage zum Geschäftsführer der Radiologie Nordhausen – MVZ für 
Bildgebende Diagnostik GmbH ab 01.10.2023, 

 
1.3. die Neufassung des Gesellschaftsvertrages der Radiologie Nordhausen – MVZ für Bildgebende  

Diagnostik GmbH und Umbenennung in Radiologie Nordhausen – MVZ für Bildgebende Diagnostik 
gemeinnützige GmbH (Anlage 1), 

 
1.4. der anliegende Wirtschaftsplan 2023 der Radiologie Nordhausen – MVZ für Bildgebende Diagnostik 

gemeinnützige GmbH (Anlage 2). 
 
2. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, dem anliegenden Umlaufbeschluss 24/2023 der Gesellschafter 

der SHK (Anlage 3) zuzustimmen.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 25 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 3 
 
Beschluss BV/1551/2024 
17. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die als Anlage beigefügte 17. Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Nordhausen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 28 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1145/2018-1 
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit anlässlich von 
allgemeinen Wahlen und Volksentscheiden (Entschädigungssatzung Wahlen) 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die als Anlage beigefügte „1. Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
anlässlich von allgemeinen Wahlen und Volksentscheiden (Entschädigungssatzung Wahlen)“. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 28 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1499/2024  
2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Regelung des Marktwesens in der Stadt Nordhausen 
(Nordhäuser Marktsatzung NdhMarktS) 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die als Anlage beigefügte 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Regelung des Marktwesens in der 
Stadt Nordhausen (Nordhäuser Marktsatzung NdhMarktS). 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 28 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1440/2023  
Entgelte für Marktstände Weihnachtsmarkt der Stadt Nordhausen - Neufassung der privatrechtlichen 
Entgeltordnung für den Weihnachtsmarkt der Stadt Nordhausen (NdhEntgOWeihM) 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die als Anlage beigefügte Neufassung der privatrechtlichen 
Entgeltordnung für den Weihnachtsmarkt der Stadt Nordhausen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 28 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1503/2024 
Förderung der kulturellen Jugendarbeit in der Stadt Nordhausen – Institutionelle Förderung de 
Jugendkunstschule Nordhausen e. V. 
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Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die institutionelle Förderung der Jugendkunstschule Nordhausen e. V. für das Jahr 2024 in Höhe von 33.000 
€ als Festbetragsfinanzierung. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 26 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1517/2024 
Unterstützung zum 500-jährigen Jubiläum des Gymnasiums „Wilhelm-von-Humboldt“ 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Das Humboldt-Gymnasium erhält 2.000 € für das Jubiläum. Die Bühne wird dem Humboldt-Gymnasium 
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die 4.000 € sind nicht von den Kulturmitteln abzuziehen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 24 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 4 
 
Beschluss BV/1504/2024 
Fördermittelantrag: Unterstützung der Parkpflege im Park Hohenrode e. V. 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Dem Förderverein Park Hohenrode e. V. wird für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2024 eine Zuwendung 
„Unterstützung der Parkpflege im Park Hohenrode“ in Höhe von 35.000 € gewährt. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 27 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1507/2024 
Zuwendung Kreissportbund Nordhausen e. V. - Förderung des Engagements der ehrenamtlich tätigen 
lizenzierten Übungsleiter/innen der Nordhäuser Sportvereine im Jahr 2024 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die Gewährung einer freiwilligen Zuwendung in Höhe von 20.000 € an den Kreissportbund Nordhausen e. 
V. für die Förderung des Engagements der ehrenamtlich tätigen lizenzierten Übungsleiter/innen der 
Nordhäuser Sportvereine gemäß dem Antrag vom 10.11.2023 zur Erfüllung der Aufgaben im eigenen 
Wirkungskreis. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 26 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1506/2024 
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Nordhausen im Jahr 2024 - Zuschuss zum Projekt 
"Mitarbeiterin Kinder-Kirchen-Laden" der Evangelischen Kirchengemeinde St. Blasii-Altendorf 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die Gewährung einer freiwilligen Zuwendung in Höhe von 16.500 € für die Unterstützung des Projektes 
„Mitarbeiterin Kinder-Kirchen-Laden“ gemäß dem Antrag der Evangelischen Kirchengemeinde St. Blasii-
Altendorf vom 15.12.2023 zur Erfüllung der Aufgaben im eigenen Wirkungskreis. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 27 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1505/2024 
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Nordhausen im Jahr 2024 - Zuschuss zum Projekt 
"Trainer Kinder- und Jugendzirkus Zappelini" des studio 44 e.V. 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die Gewährung einer freiwilligen Zuwendung in Höhe von 40.000 € für die Unterstützung des Projektes 
„Trainer Kinder- und Jugendzirkus Zappelini“ gemäß dem Antrag des studio 44 e. V. vom 27.11.2023 und 
der Ergänzung vom 20.03.2024 zur Erfüllung der Aufgaben im eigenen Wirkungskreis. 
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Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 26 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1558/2024 
Förderung des Sports in der Stadt Nordhausen 2024 – Nordhäuser Schützenkompanie von 1420 e. V. 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Die Stadt Nordhausen fördert das Projekt „Sanierung des Daches der Vereinsportstätte“ auf dem 
Grundstück der Nordhäuser Schützenkompanie von 1420 e. V., Zum Schützenhaus 43 in 99734 
Nordhausen unter Anwendung des Punktes 6 e) der vom Stadtrat der Stadt Nordhausen mit BV /0123/1999 
beschlossenen „Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich des Sportes - Förderrichtlinie 
Sport“ als vereinseigene Sportanlage.  
  
Die Projektförderung beträgt einmalig bis zu 18.800 Euro. 
  
Der Nachweis der Verwendung der Förderung richtet sich nach den vom Stadtrat mit BV/0192/2000 
beschlossenen „Allgemeinen Bewilligungsbedingungen für die Gewährung von Zuwendungen der Stadt 
Nordhausen“. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 23 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 3 
 
Beschluss BV/1553/2024 
Unterhaltungsvertrag für die Spiel- und Freizeitanlagen der Stadt Nordhausen  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Inhousevergabe von Unterhaltungsleistungen für die 
Spiel- und Freizeitanlagen der Stadt Nordhausen an die Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung 
und Verkehr GmbH auf der Grundlage des in der Anlage befindlichen Unterhaltungsvertrages. Der 
Oberbürgermeister wird zum Vertragsabschluss und dessen Umsetzung ermächtigt. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 27 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1501/2024 
Beschluss über die Stellungnahme der Stadt Nordhausen zum 2. Entwurf des geänderten 
Landesentwicklungsprogramms Thüringen 
 
10.1 Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Stellungnahme der Stadt Nordhausen zum 2. 
Entwurf des geänderten Landesentwicklungsprogramms Thüringen (LEP). 
 
Die Stellungnahme ist als Anlage diesem Beschluss beigefügt. 
 
10.2 Die Verwaltung hat diese Stellungnahme mit Billigung des Stadtrates bereits rechtzeitig vor Ablauf 
der Beteiligungsfrist bei der obersten Landesplanungsbehörde eingereicht.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 28 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1541/2024 
Abwägungs- und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 115-2 "Steuerung des Einzelhandels – 
Änderung rechtsverbindlicher Bebauungspläne" der Stadt Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
10.1 den Abwägungsvorschlägen zu den während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) 
Baugesetzbuch (BauGB), der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (2) BauGB und der Nachbargemeinden gemäß § 2 (2) BauGB sowie den während der erneuten 
Beteiligung nach § 4a (3) BauGB eingegangen Stellungnahmen gemäß Abwägungsprotokollen (Anlage 1) 
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zu folgen. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ergebnisse der Abwägung gemäß § 3 (2) Satz 4 Halbsatz 2 
BauGB mitzuteilen.  
Die berücksichtigten, teilweise berücksichtigten und nicht berücksichtigten Stellungnahmen einschließlich 
der Abwägung der Stadt Nordhausen sind Bestandteil des Abwägungs-protokolls und liegen der 
Verfahrensakte sowie diesem Beschluss bei.  
10. 2 den Bebauungsplan Nr. 115-2 „Steuerung des Einzelhandels – Änderung rechtsverbind-licher 
Bebauungspläne“, dessen Geltungsbereich die Änderung mehrerer Bebauungspläne in der Kernstadt 
Nordhausen sowie in den Ortsteilen Bielen und Hesserode umfasst (vgl. Übersichtsplan – Anlage 4), 
bestehend aus der Planzeichnung [Teil A, Blätter 1 bis 3] und den Festsetzungsblättern [Teil B, Blätter I bis 
XXII] (Anlage 2), als Satzung. 
10.3 die Begründung des Bebauungsplanes Nr. 115-2 mit Umweltbericht (Anlage 3) wird gebilligt. 
Der Bebauungsplan im Originalformat und die Begründung liegen zusätzlich während der Stadtratssitzung 
zur Einsicht und Erläuterung aus. 
10.4  die Verwaltung mit der Anzeige gemäß § 21 (3) ThürKO zu beauftragen und im Anschluss den 
Bebauungsplan gemäß § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 15 Ablehnungen: 2 Enthaltungen: 11 
 
Beschluss BV/1532/2024 
Abwägungs- und Satzungsbeschluss des BP 84C "1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 84A" (Ehem. 
Heizkraftwerk) der Stadt Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
10.1 Die Abwägung der zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 84C "Die Einladung zur Ratssitzung 
erfolgte durch den Bürgermeister gemeinsam mit dem Amt und eine Änderung ist ausgeschlossen während 
der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen nach pflichtgemäßer Prüfung 
gemäß § 1 (7) BauGB. 
 
Die berücksichtigten, teilweise berücksichtigten und nicht berücksichtigten Stellungnahmen einschließlich 
der Abwägung der Stadt Nordhausen sind Bestandteil des Abwägungs-protokolls und liegen der 
Verfahrensakte sowie diesem Beschluss bei.  
 
10. 2 Die Verwaltung wird gemäß § 3 (2) Satz 4 BauGB beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, die benachbarten Gemeinden und die Öffentlichkeit, die Stellungnahmen abgegeben 
haben, von dem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 
 
10.3 Aufgrund des § 10 BauGB i. V. m. § 19 ThürKO in der derzeit gültigen Fassung beschließt der 
Stadtrat für das Vorhabengebiet, den Inhalt der Planzeichnung (Teil 1) und der Textlichen Festsetzungen 
(Teil 3) als Satzung (siehe Anlage Rechtsplan). Der festgesetzte räumliche Geltungsbereich befindet sich 
östlich des Werkstandortes der Fa. FEUER powertrain GmbH & CO. KG und südlich der Rothenburgstraße. 
Dieser ist nicht deckungsgleich mit dem Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 
84A „Ehemaliges Heizkraftwerk" der Stadt Nordhausen, überplant jedoch einen Teilbereich dessen. Der 
genaue Geltungsbereich ist dem beiliegenden Übersichtsplan zu entnehmen (siehe Anlage Übersichtspan). 
 
10.4  Die Begründung des Bebauungsplanes Nr. 84C "Abwägungs- und Satzungsbeschluss des BP 84C 
"1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 84A" (Ehem. Heizkraftwerk) der Stadt Nordhausen (siehe Anlage 
Begründung) wird gebilligt. Der Bebauungsplan im Originalformat und die Begründung liegen zusätzlich 
während der Stadtratssitzung zur Einsicht und Erläuterung aus. 
 
10.5  Die Verwaltung wird beauftragt, den o.g. Bebauungsplan bei der Kommunalaufsicht gemäß § 21 (3) 
ThürKO anzuzeigen und im Anschluss den Bebauungsplan gemäß § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt zu 
machen. 
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Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 27 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 1 
 
Beschluss BV/1474/2023 
Beschluss über die Einleitung des Satzungsverfahrens zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 62 
"Solarpark An der Brückenmühle" der Stadt Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die Einleitung des Satzungsverfahrens zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 62 "Solarpark An der 
Brückenmühle" der Stadt Nordhausen (VBP 62) auf der Grundlage des § 12 (2) BauGB.  
 
Der festgesetzte räumliche Geltungsbereich befindet sich in der Kernstadt Nordhausen südlich des 
Darrwegs, westlich der Straße Am Stadion, nördlich der Helme und östlich der Straße An der Brückenmühle 
(siehe Anlage Übersichtsplan).  
Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 2 Ablehnungen: 18 Enthaltungen: 8  -> abgelehnt 
 
Beschluss BV/1509/2024 
Einziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche in der Stadt Nordhausen - Carl-von-Ossietzky-Straße 
(Teilfäche), Gehweg südlicher Bereich – Einziehungsverfügung 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Gemäß § 8 Thüringer Straßengesetz wird die Teilfläche des Flurstückes 48/37, Flur 8 in der Gemarkung 
Nordhausen, wie im Lageplan ersichtlich (rot gekennzeichnet), in ihrer Eigenschaft als öffentliche 
Verkehrsfläche eingezogen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 28 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1510/2024 
Einziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche in der Stadt Nordhausen - Darrweg (Teilfläche) – 
Einziehungsverfügung 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Gemäß § 8 Thüringer Straßengesetz wird die Teilfläche des Flurstückes 11/1, Flur 3 in der Gemarkung 
Nordhausen, wie im Lageplan ersichtlich (rot gekennzeichnet), in ihrer Eigenschaft als öffentliche Straße 
eingezogen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 28 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1511/2024 
Einziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche in der Stadt Nordhausen - Bochumer Straße (Teilfläche) – 
Einziehungsverfügung 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Gemäß § 8 Thüringer Straßengesetz wird die Teilfläche des Flurstückes 39/50, Flur 7 in der Gemarkung 
Nordhausen, wie im Lageplan ersichtlich (rot gekennzeichnet), in ihrer Eigenschaft als öffentliche Straße 
eingezogen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 28 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1512/2024 
Einziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche in der Stadt Nordhausen - Stichstraße der Rothenburgstraße – 
Einziehungsverfügung 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
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Gemäß § 8 Thüringer Straßengesetz wird die Teilfläche des Flurstückes 91/218, Flur 1 in der Gemarkung 
Nordhausen, wie im Lageplan ersichtlich (rot gekennzeichnet), in ihrer Eigenschaft als öffentliche Straße 
eingezogen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 28 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1552/2024 
Vergabe von Planungsleistungen für den Bebauungsplan Nr. 118 „Bruno-Kunze-Straße“ der Stadt 
Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Vergabe der Planungsleistung zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 118 "Bruno-Kunze-Straße" der Stadt Nordhausen einschließlich Umweltbericht an das 
Planungsbüro Plan und Recht GmbH, Oderbergerstraße 40, 10435 Berlin in Höhe von 66.443,10 € brutto. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 27 Ablehnungen: 1 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1567/2024 
Vergabe von Bauleistungen: „Gemeinschaftsbaumaßnahme Lützowstraße in Nordhausen“  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Die Ausführung der Bauleistung für die Gemeinschaftsmaßnahme Lützowstraße in Nordhausen i.H.v. 
534.577,15 € (brutto) wird an die KEMNA BAU Andreae GmbH Co. KG, Leipziger Straße 2a aus 99768 
Harztor vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 28 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Alle zu den vorstehend genannten Beschlüssen enthaltenen Anlagen stehen im 
Stadtratsinformationssystem unter www.nordhausen.de/allris. 
 
 

5. 

Beschlüsse der Sitzung des  
Hauptausschusses vom 24. Juli 2024 

 
Öffentlicher Teil:  
 
Beschluss: AV/0040/2024 
Vergabe von Bauleistungen: Energetische Sanierung KiTa "Kleine Strolche", Carl-von-Ossietzky-Straße 1-2, 
99734 Nordhausen, Los 7 – Wärmedämmverbundsystem 
 
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
Die Beauftragung der Leistungen aus dem Los 7 – Wärmedämmverbundsystem erfolgt an die Firma Ronald 
Heinemann Maler GmbH & Co. KG, Friedrichstraße 36 aus 99759 Großlohra, in Höhe von 202.489,69 € 
brutto. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 6 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: AV/0043/2024 
Barrierefreier Ausbau Haltepunkt Ammerberg: Ausbau der Bushaltestelle (beidseitig) Ammerberg in 
Nordhausen 
 
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 

http://www.nordhausen.de/allris
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den Auftrag für den Barrierefreier Ausbau Haltepunkt Ammerberg: Ausbau der Bushaltestelle (beidseitig) 
Ammerberg in Nordhausen“ an die Firma GBN Granitbau Nordhausen GmbH, Betonstraße 1 aus 99734 
Nordhausen/OT Sundhausen in Höhe von 203.512,63 € zu erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 6 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
 

6. 

Beschlüsse der Sitzung des  
Hauptausschusses vom 15. August 2024 

 
Öffentlicher Teil: 
 
Beschluss: AV/0032/2024 
Vergabe von Prüf- und Überwachungsleistungen: „Bauwerksprüfung 2024, Los 1“ 
 
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
Die Stadt Nordhausen beschließt die Vergabe des Prüfauftrags über die Bauwerksprüfung von fünf Teil-
Bauwerken inkl. Besondere Leistung i.H.v. 24.561,60 € für das Jahr 2024 an die Firma KOWIN engineering 
GmbH, Eugen-Richter-Str. 44 aus 99085 Erfurt zu vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 6 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: AV/0034/2024 
Vergabe von Prüf- und Überwachungsleistungen: „Bauwerksprüfung 2024, Los 3“ 
 
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
Die Stadt Nordhausen beschließt die Vergabe des Prüfauftrags über die Bauwerksprüfung von 
12 Bauwerken inkl. Besondere Leistung i.H.v. 19.040,00 € für das Jahr 2024 an die Firma 
KOWIN engineering GmbH, Eugen-Richter-Str. 44 aus 99085 Erfurt zu vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 6 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: AV/0073/2024 
Vergabe von Bauleistungen: Los 01 – Errichtung Hortgebäude „Grundschule Käthe Kollwitz“ 
 
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
Die Beauftragung der Leistungen aus dem Los 01 – Errichtung Hortgebäude „Grundschule Käthe Kollwitz“ 
erfolgt an die Firma BplusL Infra Log GmbH, Johann-Esche-Straße 27 aus 09212 Limbach-Oberfrohna in 
Höhe von 1.097.511,93 € brutto. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 6 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: AV/0074/2024 
Vergabe von Bauleistungen: Los 02 – Errichtung Hortgebäude „Grundschule Am Förstemannweg“ 
 
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
Die Beauftragung der Leistungen aus dem Los 02 – Errichtung Hortgebäude „Grundschule Am 
Förstemannweg“ erfolgt an die Firma Adapteo GmbH, Hugenottenallee 167, 63263 Neu-Isenburg, in Höhe 
von 634.339,53 € brutto. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 6 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
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Alle zu den vorstehend genannten Beschlüssen enthaltenen Anlagen stehen im 
Stadtratsinformationssystem unter www.nordhausen.de/allris 
 
 

7. 

Beschlüsse der Sitzung des  
Werkausschusses vom 28. August 2024 

 
Öffentlicher Teil: 
 
Ausschussvorlage Nr. AV/0081/2024 
 
Der Werkausschuss beschließt: 

 den Auftrag für die Kläranlage Nordhausen, Sanierung Sandfang und Vorklärbecken, Los 1 – 
Anlagentechnik Mechanik an die Firma Gebrüder Peters Gebäudetechnik SE aus Ingolstadt mit 
einer Bruttosumme in Höhe von 158.668,15 € 

 den Auftrag für die Kläranlage Nordhausen, Sanierung Sandfang und Vorklärbecken, Los 2 – EMSR 
Räumerbrücken (Erneuerung Schaltschränke) an die Firma autodeltass GmbH aus Hainichen mit 
einer Bruttoauftragssumme in Höhe von 105.126,39 € 

zu vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis:  Zustimmung: 6, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0. 
 
Ausschussvorlage Nr. AV/0083/2024 
 
Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag für die Ortsentwässerung Klettenberg Bauabschnitt 2024/2025, 
Ernst-Thälmann-Str., Kalkbergstraße und Teichwiese (Rest) an die Firma STRABAG AG aus Nordhausen 
mit einer Bruttoauftragssumme von 1.363.835,65 € zu vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis:  Zustimmung: 6, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0. 
 
Ausschussvorlage Nr. AV/0092/2024 
 
Der Werkausschuss beschließt, die Investitionssumme für die im Investitionsprogramm unter der lfd. Nr. 
270 enthaltene Planposition „Ortsentwässerung Nordhausen, Schmutzwasser- und Regenwasser – 
Ortssammler Blasiikirchplatz“ im Investitionsprogramm 2024 wird von 350 T€ um 150 T€ auf insgesamt 500 
T€ erhöht.  
 
Abstimmungsergebnis:  Zustimmung: 6, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0. 
 
Alle zu den vorstehend genannten Beschlüssen enthaltenen Anlagen stehen im 
Stadtratsinformationssystem unter www.nordhausen.de/allris. 
 
 

  

http://www.nordhausen.de/allris
http://www.nordhausen.de/allris
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8. 

Öffentliche Bekanntmachung der Offenlegung des Ergebnisses der 
Grenzwiederherstellung von Flurstücksgrenzen 

 
In der Gemeinde Nordhausen, Gemarkung Krimderode , Flur 2 , Flurstück 310/43 wurde eine 
Grenzwiederherstellung nach den Bestimmungen der §§ 9 bis 15 des Thüringer Vermessungs- und 
Geoinformationsgesetzes (ThürVermGeoG) vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 574) in der jeweils geltenden 
Fassung durchgeführt.  
 
Über die Liegenschaftsvermessung und deren Ergebnis wurde eine Grenzniederschrift aufgenommen. 
Diese Grenzniederschrift und die Dokumentation der Anhörung der Beteiligten sowie die dazugehörige 
Skizze können von den Beteiligten  
 

vom 04.11.2024 bis 04.12.2024 
 
in den Räumen des Dipl.-Ing.(FH) Dirk Stolze, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Ilgerstraße 17a, 
99768 Harztor OT Ilfeld zu folgenden Zeiten eingesehen werden:  
 

Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr 
Freitag von 8 bis 12 Uhr 

 
Gemäß § 10 Abs. 4 ThürVermGeoG wird durch Offenlegung das Ergebnis der oben genannten 
Liegenschaftsvermessung bekannt gegeben. Die Offenlegung wird durch Auslegung zur Einsicht bewirkt. 
Das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung gilt als anerkannt, wenn innerhalb eines Monats nach Ablauf 
der Offenlegungsfrist kein Widerspruch eingelegt wurde.  
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der 
Offenlegungsfrist bei Dipl.-Ing. Dirk Stolze, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Ilgerstraße 17a, 
99768 Harztor OT Ilfeld schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden.   
 
 
Harztor, den 21.10.2024   
gez. Dirk Stolze  
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
 

9. 

Öffentliche Bekanntmachung der Offenlegung des Ergebnisses der  
Grenzfeststellung und der Grenzwiederherstellung von  

Flurstücksgrenzen 
 
In der Gemeinde Nordhausen, Gemarkung Buchholz, Flur 1, Flurstücke 26 und 29 wurde eine 
Grenzfeststellung und Grenzwiederherstellung nach den Bestimmungen der §§ 9 bis 15 des Thüringer 
Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes (ThürVermGeoG) vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 574) in 
der jeweils geltenden Fassung durchgeführt.   
 
Über die Liegenschaftsvermessung und deren Ergebnis wurde eine Grenzniederschrift aufgenommen.  
Diese Grenzniederschrift und die Dokumentation der Anhörung der Beteiligten sowie die dazugehörige 
Skizze können von den Beteiligten   
 

vom 04.11.2024 bis 04.12.2024  
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in den Räumen des Dipl.-Ing.(FH) Dirk Stolze, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Ilgerstraße 17a, 
99768 Harztor OT Ilfeld zu folgenden Zeiten eingesehen werden:  
 

Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr  
Freitag von 8 bis 12 Uhr  

 
Gemäß § 10 Abs. 4 ThürVermGeoG wird durch Offenlegung das Ergebnis der oben genannten 
Liegenschaftsvermessung bekannt gegeben. Die Offenlegung wird durch Auslegung zur Einsicht bewirkt. 
Das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung gilt als anerkannt, wenn innerhalb eines Monats nach Ablauf 
der Offenlegungsfrist kein Widerspruch eingelegt wurde.   
 

Rechtsbehelfsbelehrung   
 
Gegen das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der 
Offenlegungsfrist bei Dipl.-Ing. Dirk Stolze, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Ilgerstraße 17a, 
99768 Harztor OT Ilfeld schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden.   
 
 
Harztor, den 22.10.2024  
gez. Dirk Stolze  
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
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